
Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Frestedt

Sehr geehrter Herr Jaenicke,

mit Mail vom 04.06.2025 haben Sie mich als Behörde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
frühzeitig am Verfahren zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Frestedt beteiligt.

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung von Windkraftanlagen außerhalb von im Regionalplan festgelegten 
Windvorranggebieten zu schaffen. Hierfür macht die Gemeinde von der so-
genannten Gemeindeöffnungsklausel gem. § 245 e BauGB Gebrauch. Ne-
ben der Änderung des Flächennutzungsplanes ist ein Zielabweichungsverfah-
ren erforderlich.

Die Planungen der Gemeinde bauen auf den Kriterien, die sich aus der ge-
planten Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes ergeben, auf. Das 
Land Schleswig-Holstein hat im Juni 2024 alle Potenzialflächen, die unter An-
wendung der Ausschlusskriterien, gemäß dem Entwurf der Fortschreibung des 
Landesentwicklungsplanes, für eine Festlegung von Windeignungsgebieten 
verbleiben, veröffentlicht. 
In der Gemeinde Frestedt sind umfängliche Potenzialflächen westlich, südlich
und südöstlich der Ortslage vorhanden. Das Plangebiet der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Frestedt umfasst die südlich der Orts-
lage vorhandenen Potenzialflächen. Die Potenzialflächen westlich und süd-
östlich der Ortslage sind von der vorliegenden Planung nicht erfasst. Die Ge-
meinde hat also die innerhalb des Gemeindegebietes vorhandenen Potenzi-
alflächen nur teilweise in die Planung eingestellt.

Da die Potenzialflächenkarte des Landes weitere geeignete Flächen inner-
halb des Gemeindegebietes darstellt, sind in der Gemeinde Standortalterna-
tiven vorhanden. Grundsätzlich ist es Aufgabe der Gemeinde sich im Rahmen 
der Bauleitplanung mit Standortalternativen auseinanderzusetzen und die 
Standortentscheidung nachvollziehbar dazustellen.
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Seitens des Kreises werden Planungen auf der Grundlage der Gemeindeöffnungsklausel kritisch ge-
sehen, da, insbesondere vor dem Hintergrund der kleinteiligen Gemeindestrukturen in Schleswig Hol-
stein, zu befürchten ist, dass die übergeordneten und großflächig betroffenen Belange nur unzu-
reichend berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sei auf die bestehenden Landschafts-
schutzgebiete und die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde hingewiesen.

Seitens des Kreises bestehen, aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des Landschaftsschutz-
, Bedenken gegen die Planung. Die Hinweise und Anregungen der intern be-

teiligten Fachbehörden und Dienststellen sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.

Untere Naturschutzbehörde
Gegen die Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen von Seiten der unte-
ren Naturschutzbehörde grundsätzliche Bedenken.

Landschaftsplan
Die Gemeinde Frestedt ist eine von zwei Gemeinden des Amtsbereiches Burg-St. Michaelisdonn, die 
bisher keinen Landschaftsplan aufgestellt hat. Angesichts der wesentlichen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft, die mit der beabsichtigten Flächennutzungsplanänderung einhergehen, ist die Auf-
stellung eines Landschaftsplanes erforderlich.

Landschaftsschutzgebiete 
Der Kreis Dithmarschen bedauert die durch eine Rechtsänderung des Bundes (Wind-an-Land-Ge-
setz) erfolgte grundsätzliche Öffnung der Landschaftsschutzgebiete für eine Einbeziehung in die Flä-
chenkulisse zum Ausbau der Windenergienutzung. Hierdurch besteht die Gefahr, dass der Schutz-
zweck der ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete in vielen Fällen erheblich gefährdet wird. An-
gesichts des bereits vom Kreis Dithmarschen geleisteten überdurchschnittlichen Flächenbeitrags zur 
Windenergienutzung wird die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb von Landschaftsschutz-
gebieten sehr kritisch gesehen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der sog. Gemeindeöffnungsklausel besteht die Befürchtung, dass 
kein geordneter und landschaftsverträglicher Ausbau der Windenergie und eine Überprägung von
schutzwürdigen Landschaftsräume erfolgt.

nahme und erhebliche Beeinträchtigung, da neben der Planung der Gemeinde Frestedt bereits die 
Gemeinden Buchholz und Kuden Flächennutzungsplanänderungen im Verfahren haben, sowie in 
der Gemeinde Windbergen ein Zielabweichungsverfahren für fünf Windenergieanlagen durchge-
führt wird und sich alle Planungen vollständig innerhalb des Landschaftsschutzgebietes befinden.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen von Windenergieanlagen nicht nur im Bereich des 
Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung erfolgen, sondern insbesondere auf das 
Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild weit über den Geltungsbereich hinausgehen. Der Raum, in 
dem das Landschaftsbild beeinträchtigt wird, umfasst etwa eine Fläche mit dem Radius des 15-fa-
chen der Anl
bei Windkraftanlagen vom 19.12.2017, zuletzt geändert 6.11.2023 des MEKUN).
Dies bedeutet, dass die fachliche Auseinandersetzung und die Bewertung der Auswirkungen der 
Windenergieanlagen insbesondere in Hinblick auf die Schutzziele des Landschaftsschutzgebietes 
Kliffplateau nicht allein auf die Grenzen des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanände-

rung begrenzt sein darf. Zudem wird bezweifelt, dass die Eingriffe in das charakteristische, das Land-
schaftsbild prägende Knicknetz soweit minimiert werden kann, dass dies nicht zusätzliche Auswirkun-
gen auf die Schutzziele hat.

Es wird als erforderlich angesehen, sich ausführlich mit dem allgemeinen und besonderen Schutz-
Kliffplateau

lagenkonfiguration ist dies aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde nicht möglich, da neben dem 
Freihalten von nicht landschaftsgerechten Nutzungen und das Landschaftsbild überprägenden 
Bauwerken, Anlagen und Strukturen auch der Erhalt der historischen Knicklandschaft als besonderer
Schutzzweck in der LSG-Verordnung genannt wird. Somit steht der zuletzt genannte Schutzzweck in 
direktem Zusammenhang mit dem Biotopschutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG, unter 
den die Knicks fallen.
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Biotopschutz
Wie bereits zuvor angemerkt, ist anzunehmen, dass die Beeinträchtigungen von Knicks nicht vermie-
den werden können. Die Erfahrung zeigt, dass im Zuge der Erschließung bzw. für die Großkompo-
nenten-Transporte aber auch tlws. für die Kranstellfläche oder den Mast selbst eine Inanspruch-
nahme von Knicks erfolgt. 
Die nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützten Biotope sind nachrichtlich in die Plan-
zeichnung zu übernehmen.

Naturdenkmal
, 

welches sich in östlicher Richtung fortsetzt. Nach § 2 der Verordnung zur Sicherung von Naturdenk-
malen im Kreise Süderdithmarschen vom 5. März 1938 ist es verboten, die Naturdenkmale oder ihre 
Umgebung zu schädigen oder zu beeinträchtigen. Da der östliche Teil der Quickborner Schanzen 
ebenso als Archäologisches Denkmal in der Denkmalliste verzeichnet ist, ist anzunehmen, dass der 
Umgebungsbereich des Natur- und Archäologie-Denkmals besonderer Berücksichtigung bedarf 
und von einer technischen Überprägung durch Windenergieanlagen freizuhalten ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Umweltbericht gem. Anlage 1 zum BauGB zu erstellen ist. 

Die vorstehenden Ausführungen sind im Rahmen der Umweltprüfung zu berücksichtigen.

Untere Wasserbehörde

Wasserrechtliche Stellungnahme zum Grundwasser:
Gegen die vorgelegte Planung im Wasserschutzgebiet Kuden/ Hindorf/ Hopen bestehen aus Sicht 
des Grundwasser- und Trinkwasserschutzes erhebliche Bedenken.

Das vorliegende Plangebiet befindet sich zum Teil im Wasserschutzgebiet Kuden/ Hindorf/ Hopen III. 
Hier ist der Schutz des Grundwassers zur langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der 
gesamten Region prioritär zu gewährleisten. Die Einhaltung der Bestimmungen der Landesverord-
nung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen Ku-
den/Hindorf/Hopen des Wasserwerks Kuden (Wasserschutzgebietsverordnung Kuden/Hindorf/Ho-
pen)vom 28. März 2024) vom 2. Oktober 2009 und der Landesverordnung über gemeinsame Vor-
schriften in Wasserschutzgebieten (Landeswasserschutzgebietsverordnung - LWSGVO) vom 16. April 
2020 dient dem Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung und steht im erheblichen öffentlichen 
Interesse.

Anders als in Kapitel 2.3 den Vorentwurf der Begründung beschrieben ist das Wasserschutzgebiet 
Kuden/ Hindorf/ Hopen bereits festgesetzt. Es sind die Grenzen aus der Wasserschutzgebietsverord-
nung Kuden/Hindorf/Hopen in die Planzeichnung aufzunehmen.

Bei Nutzung als Fläche für die Windenergie ist unter anderen mit folgenden typischen Gefährdungen 
für das Grundwasser zu rechnen:

Baubetrieb mit z.B. Leckagen von Kraftstoff und Betriebsmitteln
Grundwasserabsenkungen zur Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Erdarbeiten mit u.a. Durchteufen der schützenden Schichten oberhalb der Grundwassernutz-
horizonten
Zerstörung der Grasnarbe mit u. a. Austrag von Nährstoffen in das Grundwasser
Chemische Auslaugungen aus Baustoffen wie Asphalt und Beton
Bodenversiegelung und Bodenverdichtung mit deutlicher Verringerung der Grundwasser-
neubildungsrate
Eintrag von Schadstoffen

Die Auswirkungen des vorliegenden Plangegenstandes auf den Grundwasserschutz und die Trink-
wasserversorgung ist darzustellen.
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Hierzu ist eine gutachterliche Betrachtung der oben genannten Risiken auf das Grundwasser im All-
gemeinen und für die Trinkwassergewinnung im speziellen vorzunehmen. Insbesondere sind hierbei 
die Planimmanenten Auswirkungen des Grünlandumbruchs, der Tiefbaumaßnahmen und der Bo-
denversiegelung abzuhandeln. Die Fließdauer etwaiger Schadstoff zu den gefährdeten Trinkwasser-
brunnen, unter Berücksichtigung der Erdaufschlüsse ist gutachterlich zu behandeln.

Es ist nachzuweisen, dass bei Durchführung der geplanten Maßnahmen eine Verschlechterung des 
Grundwasserschutzes ausgeschlossen ist.

Es ist ein Abgleich mit der Wasserschutzgebietsverordnung Kuden/ Hindorf/ Hopen und der LWS-
GVO vorzunehmen. Etwaige notwendige Genehmigungen und Befreiungen sind frühzeitig und mit 
entsprechender aussagekräftiger Begründung zu beantragen. Etwaige Genehmigungen sind zu er-
teilen, wenn eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Ver-
änderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Eine Befreiung von Verboten ist nur möglich, 
wenn 1. der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder 2. überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit begründen, gem. § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG.

Ein ausreichender Schutzabstand etwaiger Planungen zu den Trinkwasserbrunnen ist einzuplanen. 
Das Festlegen eines solchen erfordert u.a. hydrogeologische Untersuchungen der Fließzeit etwaiger 
Kontaminationen in Richtung der Trinkwasserbrunnen.

Des Weiteren kann im Plangebietes hochstehendes Grundwasser ein Baugrundrisiko darstellen. Ent-
sprechend ist in den weiteren Planungsschritten und Genehmigungsschritten zur Abwehr von Bau-
grundrisiken die Grundwassersituation zu beschreiben, dies kann im Rahmen eines Baugrundgutach-
ten geschehen.

Unmittelbar sind folgende genehmigungspflichtige Handlungen zu erkennen:

Erdaufschlüsse
In der Zone III ist es genehmigungspflichtig Erdaufschlüsse, durch die die Grundwasserüberdeckung 
wesentlich vermindert wird, vorzunehmen, § 4 Abs. 1 Nr. 4 Wasserschutzgebietsverordnung Kuden/ 
Hindorf/ Hopen.

Die zur Gründung von Windenergieanlagen benötigten Baugruben, stellen auf Grund Ihrer Tiefe und 
Ausdehnung zumeist einen Erdaufschluss dar durch den die Grundwasserüberdeckung wesentlich 
vermindert wird.

Grünlandumbruch
In allen Wasserschutzgebieten gelten folgende Verbote 1. (. . . ) Dauergrünland umzubrechen gem. 
§ 3 Abs.1 LWSGVO.

Das Dauergrünland gewährleistet im erheblichen Maß die Filterfunktion des Bodens und macht ei-
nen wesentlichen Teil des Grundwasserschutzes aus.

Darüber hinaus kommt es bei einem Umbruch von Grünland infolge der Zersetzung zu einer Freiset-
zung von Nährstoffen und einen Austrag von Stoffen wie Nitrat ins Grundwasser.

Umbruch von Dauergrünland ist entsprechend rechtlich definiert als jede mechanische, flächen-
hafte Zerstörung der Grünlandnarbe, gem. § 2 Abs. 2 LWSGVO. Für etwaige Bauarbeiten, die einen 
Umbruch von Dauergrünlandes erfordern, muss vor Eingriff eine Ausnahme vom Verbot erteilt wer-
den. Die Ausnahme ist für das Gesamtvorhaben abzuwägen. Ohne Erteilung einer Ausnahme ist der 
Umbruch des Dauergrünlandes im betroffenen Plangebiet nicht zulässig.

Das vorhandene Dauergrünland ist in den Planunterlagen darzustellen.
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Zur Schutzzone II
Die Schutzzone II genießt aufgrund Ihrer geringen Entfernung zu den Brunnen einen besonderen 
Schutz. Diese ist von jeglicher Planung zur Errichtung von Windenergieanlagen, einschließlich Neben-
anlagen, auszuschließen. Es gilt, u. A.:

In der Zone II ist es verboten, bauliche Anlagen (. . . ) zu errichten, vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Wasserschutz-
gebietsverordnung Kuden/ Hindorf/ Hopen.

Die untere Wasserbehörde ist hinsichtlich der Überplanung des Wasserschutzgebietes in die Planung 
zwingend mit einzubinden.

Seitens der intern beteiligten Straßenverkehrsbehörde, der Brandschutzdienststelle sowie der unteren 
Bodenschutzbehörde wurden keine Hinweise oder Bedenken zu den vorgelegten Planunterlagen 
vorgebracht.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Hannes Lyko

nachrichtlich:

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Abteilung Landesplanung und ländliche Räume, IV 6
Ausschließlich per Mail an: sebastian.kraft@im.landsh.de

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Abteilung Bauen und Wohnen, IV 5
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Ausschließlich per Mail an: lisamarie.luplow@im.landsh.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Frestedt und nehmen gern 
zum Umfang und Detaillierungsgrad der geplanten Umweltprüfung Stellung.
Aus Sicht des BUND ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass für das Vorhaben die Auswei-
sung einer Fläche für Windenergienutzung im Rahmen der Gemeindeöffnungsklausel eine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB mit zugehörigem Umweltbericht vorgesehen ist. Die 
im Vorentwurf skizzierten Inhalte bieten eine gute Ausgangsbasis. Im Hinblick auf eine fach-
lich belastbare und nachvollziehbare Prüfung regen wir an, folgende Aspekte zu berücksichti-
gen bzw. weiter zu präzisieren:

Im Plangebiet und in seiner Umgebung befinden sich verschiedene schützenswerte Bereiche, 
darunter das FFH- z-

selbst liegt.
Wir empfehlen, im Rahmen der Umweltprüfung die Verträglichkeit des Vorhabens mit den 
Schutzzielen dieser Gebiete (insbesondere des FFH-Gebiets) zu prüfen. Eine FFH-
Vorprüfung erscheint aus unserer Sicht sinnvoll, um eventuelle Beeinträchtigungen ausschlie-
ßen zu können.

Der Vorentwurf kündigt einen gesonderten Fachbeitrag zum besonderen Artenschutz an. Die-
se Herangehensweise unterstützen wir ausdrücklich. Für die artenschutzrechtliche Bewertung 
halten wir es für erforderlich, insbesondere Brut- und Rastvögel, Fledermäuse sowie weitere 
potenziell betroffene streng geschützte Arten zu erfassen. Eine mindestens saisonal differen-
zierte Feldkartierung insbesondere für die Avifauna sollte Grundlage der Prüfung sein. 
Dabei ist auch die Nähe zu Vogelbrutgebieten und Biotopachsen zu berücksichtigen.



 
Das Plangebiet weist eine hohe Dichte an Knicks auf, die als gesetzlich geschützte Biotope 
gelten. Ausgleichsmaßnahmen und Erhaltungsstrategien sollten frühzeitig entwickelt und in 
die Eingriffsregelung integriert werden. 
 

 
Angesichts der geplanten Anlagenhöhe von rund 200 m und der Lage im landschaftlich reiz-
vollen Erholungsraum sollte eine landschaftsbildbezogene Wirkungsanalyse erfolgen. Eine 
visuelle Darstellung s-
wirkungen auf das Landschaftsbild transparent zu bewerten. 
 

 
Da das Plangebiet teilweise in einem geplanten Trinkwasserschutzgebiet liegt und klimasensi-

könnten, empfehlen wir eine entsprechende Bewertung möglicher Auswirkungen auf Grund-
wasser, Bodenfunktionen und das Lokalklima. 
 

 
Die Alternativenprüfung ist ein integraler Bestandteil der Umweltprüfung. Eine kurze Darstel-
lung möglicher anderer Standorte (innerhalb oder außerhalb der Gemeinde) sowie die Be-
gründung der Standortwahl wäre aus unserer Sicht sinnvoll, um die planerische Entscheidung 
nachvollziehbar darzustellen. 
 

 
Insgesamt bietet der vorgelegte Vorentwurf eine gute Grundlage für die weitere Ausarbeitung 
des Umweltberichts. Aus Sicht des BUND erscheint eine vertiefte Betrachtung insbesondere 
der Schutzgebiete, der Artenschutzbelange sowie der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
zielführend. Die angekündigte Erhebung von Fachgrundlagen im weiteren Verfahren unter-
stützen wir ausdrücklich. 
 

 
 

 
 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 
 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 

 


